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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1963

Norm

8.StVDG §5

Rechtssatz

Aus dem Wortlaut des Gesetzes "soweit aus Krediten oder Darlehen ... angescha5te oder hergestellte Vermögenswerte

..." ergibt sich, daß Schäden aus Kriegseinwirkungen nur in dem Verhältnis aufgerechnet werden können, in dem die

verlorenen Vermögenswerte aus Eigenmitteln oder Krediten angeschafft oder hergestellt worden waren.
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